
Für Notfälle vorsorgen AWO
Patientenverfügung

Vorsorgevollmacht
Betreuungsverfügung

REGIONALVERBAND
HHEIN.ERFT & EUSKIRCHEN EY.

Die Vorsorgevollmacht ist der wichtigste Bestandteil der Vorsorge. ln einer
Vorsorgevollmacht wird eine Person des Vertrauens, ein/e Bevollmächtigte/r,
bestimmt. Dieser Person werden dabei bestimmte Rechte und Aufgaben
übertragen. Dazu gehören z. B. Angelegenheiten der Gesundheit und Pflege,

des Aufenthaltes und der Wohnung, des Vermögens, des Post- und
Fernmeldeverkehrs und der Vertretung vor Gericht.

Liegt eine solche Vorsorgevollmacht im Ernstfall nicht vor, wird vom
Betreuungsgericht bei Bedarf ein/e Betreuer*in bestellt. Hier kommt die
Betreuungsverfügung ins Spiel. Diese Verfügung kann man im Vorfeld selber
entwerfen. Sie gilt als Willensäußerung einer Person für den Betreuungsfall.

Helga Kühn-Mengel stellt alle wichtigen Sachverhalte den Teilnehmer*innen in

verständlicher Form dar und steht zusammen mit einer Mitarbeiterin des

Betreuungsvereins für Fragen zur Verfügung.

Mittwoch, 24.04.24, LTzOO - 19:15 Uhr

Bedburg-Kaste r, Ptarrheim St. Martinus,
Harffer Schlossallee

Leitung: Helga Kühn-Mengel, Vorsitzende der AWO
M u kadder Celikel, Betreuungsverein

!n Kooperation mit Kolpingfamilie Bedburg

Anmeldung und lnformation:
M a rie-J uch a cz-Bi ld u n gswe rk de r Arbeiterwo h lfa h rt,

Regionalverband Rhein-Erft & Euskirchen e. V., Zöissstr. 1,50126 Bergheim,

Te\.02271/603-\8, E.Mail: bildungswerke@awo-bm-eu.net lnternet: kurse.awo-bm-eu.de


